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A. Einleitung

Die Wahl der Ausbildung ist eine wesentliche Weichenstellung im Leben 
eines jeden Menschen. Sie steht in unmittelbarem Zusammenhang mit den 
beruflichen Möglichkeiten. Diese Wahl beeinflusst seine künftigen Chancen, 
seinen beruflichen Werdegang und nicht selten auch seine Verdienstmöglich-
keiten. Dies war den Müttern und Vätern des Grundgesetzes bewusst, wes-
halb sie neben der Berufsfreiheit auch die Ausbildungsfreiheit in Art. 12 
Abs. 1 S. 1 des Grundgesetzes aufnahmen. Dieses Grundrecht verleiht jedem 
Einzelnen einen Anspruch auf Zulassung zum Studium seiner Wahl an der 
Hochschule seiner Wahl.1

Bei dieser lebensprägenden Wahl entscheiden sich viele junge Menschen 
nach der Schule dafür, ein Hochschulstudium zu absolvieren. Jährlich bewer-
ben sich Hunderttausende um ein Studium an einer deutschen Hochschule 
und machen dabei von ihrer grundrechtlich geschützten Ausbildungsfreiheit 
Gebrauch.

Die Ausübung dieses Rechts alleine ermöglicht jedoch nicht immer die 
Aufnahme des gewählten Studiengangs an der gewählten Hochschule. Denn 
die Zahl der Studienplätze ist endlich. So wurden im Wintersemester 2021/22 
deutschlandweit für gut 40 Prozent aller Studiengänge Zulassungshöchstzah-
len festgesetzt.2 Dies hat zur Folge, dass nicht alle Bewerber für diese Stu
diengänge automatisch zugelassen werden und sich immatrikulieren können. 
Vielmehr darf ein Teil  von ihnen im Rahmen eines Zulassungsverfahrens 
abgewiesen werden, soweit ansonsten ihre Zahl die der verfügbaren Studien-
plätze überschreiten würde. Überschreitet die Zahl der Bewerber dann tat-
sächlich die der verfügbaren Studienkapazitäten, so müssen unter den Be-
werbern diejenigen ausgewählt werden, die zugelassen werden. Diesen wird 
die Ausübung ihrer grundrechtlich geschützten Ausbildungsfreiheit wunsch-
gemäß ermöglicht. Die anderen gehen – zumindest zunächst – leer aus. Sie 
müssen sich für ein anderes Studienfach oder eine andere Hochschule ent-
scheiden oder es beim nächsten Durchgang erneut versuchen.

Dies zeigt, dass die Verwirklichung des grundrechtlichen Zulassungsan-
spruchs von den Zulassungshöchstzahlen, also der Zahl der Studienplätze 

1  S. dazu D. I., S. 58 ff.
2  Hachmeister/Himbert/Gehlke/Seitter, Numerus Clausus an deutschen Hochschu-

len 2021/22, S. 4.
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abhängig ist. Falls die Bewerberzahl die vorhandenen Kapazitäten übersteigt, 
ist dem einzelnen Bewerber die Aufnahme seines Wunschstudiums deshalb 
nicht mehr sicher. Auf Grund der nunmehr notwendigen Auswahl zwischen 
den Bewerbern verfügt jeder Bewerber statt über einen Anspruch auf Zu
lassung nur noch über die Chance auf Zulassung, die das „Risiko des Fehl
schlags“3 beinhaltet.

Dieses Problem ist in der Geschichte des Hochschulwesens ein recht 
neues. Es entstand erst im 20. Jahrhundert, in dessen zweiter Hälfte es immer 
relevanter wurde. Den Höhepunkt seiner gesellschaftlichen Relevanz er-
reichte es in den 70er und 80er Jahren. In diesen Jahrzehnten unterlag eine 
Vielzahl von Studiengängen einem Numerus clausus. Deshalb konnten viele 
junge Menschen nicht das Studienfach ihrer Wahl belegen oder mussten zu-
mindest einige Zeit darauf warten. Zwar hat sich die Situation seit den 
90er  Jahren wieder etwas entspannt. Überschreitet nun die Bewerberzahl in 
den meisten Studiengängen regelmäßig die verfügbaren Studienkapazitäten 
nicht mehr, so ist der Mangel an Studienplätzen in einzelnen Fächern den-
noch nie verschwunden. Dies betrifft insbesondere das Fach Medizin, in dem 
sich diese Problematik seit den 2010er Jahren sogar wieder verschäft hat. 
Wieder andere Bewerber können zwar das Fach ihrer Wahl studieren, dies 
jedoch nicht an ihrer bevorzugten Hochschule. Das Problem begrenzter Stu-
dienkapazitäten bleibt also weiterhin aktuell. So werden auch heutzutage 
noch in jeder Bewerbungsphase unzählige Bewerber entweder nicht zur 
gewünschten Hochschule oder  – wie insbesondere im Fall des Medizinstu
diums – nicht einmal zum Studium ihrer Wahl zugelassen.

Wird ein Bewerber nicht zur Hochschule oder gar zum Studium seiner 
Wahl zugelassen, so „scheitert“ sein grundrechtlich verbürgter Anspruch an 
den tatsächlich vorhandenen Kapazitäten. Hier realisiert sich das „Risiko des 
Fehlschlags“4, welches dem Anspruch auf Zulassung innewohnt. Wie diese 
Situation zeigt, stehen sich im Bereich der Hochschulzulassung regelmäßig 
Verfassung und Realität, der Anspruch auf Zulassung und die vorhandenen 
Studienkapazitäten gegenüber. Folge dieses Gegensatzes ist die Notwendig-
keit der bereits erwähnten Auswahl unter den Bewerbern.

Was sich zunächst als Frage der Priorisierung darstellt, entpuppt sich bei 
genauerer Betrachtung als ein wesentlich tiefgreifenderes Problem. Denn die 
Notwendigkeit der Auswahl im genannten Fall resultiert letztlich daraus, 
dass das Grundrecht der Ausbildungsfreiheit nicht im luftleeren Raum exis-
tiert. Es wird vielmehr in einem Kontext relevant, in dem eine Vielzahl von 
Interessen miteinander um die beschränkt vorhandenen  – zumeist staatli-

3  BVerfGE 43, 291, Rn. 69; 59, 1, Rn. 57; 147, 253, Rn. 106.
4  S. Fn. 3.
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chen – Ressourcen wetteifern. Obgleich die Ausbildungsfreiheit ein Gut von 
hohem Gewicht ist, kann ihr dabei nicht einfach Vorrang vor den konkurrie-
renden Interessen eingeräumt werden. Denn die meisten dieser Interessen 
sind ebenfalls grundrechtlich oder durch sonstiges Verfassungsrecht ge-
schützt.

Mit der vorliegenden Untersuchung sollen die grundgesetzlichen Grenzen 
des „Risiko[s] des Fehlschlags“5 einer Bewerbung an einer staatlichen öf-
fentlichen Hochschule ermittelt werden. Kein Gegenstand dieser Untersu-
chung sind dagegen einerseits die privaten Hochschulen und andererseits die 
staatlichen nichtöffentlichen Hochschulen, wie etwa die Universitäten der 
Bundeswehr6.

Ein zentraler Gesichtspunkt bei der Untersuchung dieser Materie ist, dass 
im Bereich der Hochschulzulassung aufgrund der erwähnten konkurrierenden 
Interessen charakteristischer Weise regelmäßig verschiedene Güter von Ver-
fassungsrang kollidieren. Aus diesem Grund hängt die verfassungsrechtliche 
Beurteilung besonders stark von Abwägungsergebnissen ab, welche ihrerseits 
wiederum von den jeweils vorliegenden konkreten Umständen wesentlich 
beeinflusst werden. So hat das Bundesverfassungsgericht wiederholt festge-
stellt, dass die verfassungsrechtliche Würdigung in diesem Zusammenhang 
stets vom Stand der jeweiligen Erfahrungen abhängt.7 Aus diesem Grund 
kann es hier nicht um die verfassungsrechtliche Beurteilung einzelner Le-
benssachverhalte gehen. Vielmehr werden unter Berücksichtigung der typi-
schen Kollisionen von Interessen mit Verfassungsrang die Spielräume auf
gezeigt, die das Grundgesetz den staatlichen Akteuren im Zusammenhang 
mit der Hochschulzulassung gewährt. Hierbei werden die verfassungsrecht
lichen Grenzen dieser Spielräume dargelegt, die insbesondere die Fragen des 
Umfangs der vorhandenen Kapazitäten und der Bewerberauswahl betreffen.

Zu diesem Zweck werden zunächst die Begriffe der Hochschulzulassung 
und des Numerus clausus geklärt. Ausgehend davon wird ein kurzer Über-
blick über die Geschichte der Hochschulzulassung gegeben. Anschließend ist 
der gegenwärtige Stand der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
zur Zulassung an öffentlichen Hochschulen zu untersuchen. Dessen langjäh-
rige Rechtsprechung findet ihren vorläufigen Endpunkt in seiner neuesten 
Entscheidung vom 19. Dezember 2017.8 In dieser Entscheidung hat das Ge-
richt den Fokus weg von der Überprüfung der Zahl der vorhandenen Studien
plätze hin zur Verteilung dieser Plätze verlagert. Dabei hat es insbesondere 

5  S. Fn. 3.
6  Thieme, Deutsches Hochschulrecht, Rn. 804 mit weiteren Beispielen.
7  BVerfGE 33, 303, Rn. 82; 37, 104, Rn. 29; 39, 258, Rn. 29; 43, 291, Rn. 70.
8  BVerfGE 147, 253.


